 SEQ CHAPTER \h \r 1Liebe Leser,

In den letzten Wochen haben sich unter großem Pressegetöse Ärzte, unter ihnen durchaus prominente, „geoutet“ und von Fehlern berichtet, die ihnen unterlaufen seien. Wenn Sie die dazu veröffentlichte Broschüre lesen möchten,  können Sie die herunterladen von: 

                www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de
Der  Applaus aus Politik und Medien war groß und die beichtenden Ärzte wurden für ihren großen Mut gefeiert.  Endlich, so war zu hören, geben deutsche Ärzte zu, dass sie nur Menschen seien, die  Fehler machen könnten wie andere auch.  

Mir war der Rummel nur peinlich. Natürlich machen Ärzte Fehler und ebenso natürlich wurden diese schon immer mit den betroffenen Patienten besprochen. Ausnahmen mag es gegeben haben, die aber doch die Regel bestätigen.

Auffällig an den öffentlichen Geständnissen waren für mich zwei Dinge. Zum einen

wurden nur Fehler erwähnt, die lange zurücklagen. Und dann waren die Fehler zwar teils schwerwiegend(z.B. vergessene Operationsinstrumente), letztlich aber doch zu beheben.

Es kommen jedoch ärztliche Fehler vor, die tödliche Folgen haben. Von diesen war nicht die Rede. So viel Mut brachte verständlicherweise dann doch keiner auf. Dabei ist klar, dass zumindest in den Fächern Chirurgie, Gynäkologie, Urologie,  Herz- und Thoraxchirurgie sowie Neurochirurgie(also dort, wo an den Körperhöhlen des Menschen operiert wird) kaum ein selbstständig operierender Arzt ohne Fehler mit tödlichen Folgen gearbeitet hat. Das gilt leider auch für mich. Die Scham und Gewissensnot muss dann jeder alleine mit sich ausmachen. Da hilft einem keiner. Deshalb hat sich auch kein Arzt öffentlich mit seinen toten Patienten geoutet. Das eignet sich nicht für die Öffentlichkeit, sondern allenfalls für kleine Arztgruppen, deren Mitglieder einander vertrauen.

Hinzu kommt: Wenn ein Arzt dem Patienten einen Fehler eingesteht, dann verliert er meist

den Schutz seiner Haftpflichtversicherung. Das kann den Ruin bedeuten und das macht man daher nur selten. 

Die Fehler in der Praxis des niedergelassenen Arztes sind meist nicht so schwerwiegend wie die im Krankenhaus, doch auch sie können erhebliche Folgen haben. Vor einer Reihe von Jahren z.B. behandelte ich eine junge Frau, die sich beim Skifahren das Handgelenk gebrochen hatte. Zwar war es gut gerichtet worden, aber die Gefahr bestand, dass der Bruch sich erneut verschieben könnte. So kam es denn auch nach einigen Wochen, doch habe ich auf den Röntgenbildern das allmähliche Abgleiten nicht erkannt. Später erschien die Patientin wieder bei mir mit schiefem Handgelenk und neuen Röntgenbildern aus einer Klinik. Meine Vor-Aufnahmen zum Vergleich belegten meinen Fehler. 

Ich habe es nicht fertiggebracht, im Hinblick auf meinen Versicherungsschutz zu schweigen oder irgendwelchen Ausflüchte zu machen und gestand der Frau meinen Fehler unumwunden ein. Ich bat sie, sich auf meine  Kosten bei einem besonders spezialisierten Handchirurgen vorzustellen und seinen Rat einzuholen. Einige Wochen später übersandte sie mir dessen Rechnung, die ich beglich. Danach habe ich nichts mehr von ihr gehört.

Ich bin überzeugt, dass sie mich auf Schadensersatz verklagt hätte, wenn ich versucht hätte, mich da herauszureden. Überhaupt haben viele Ärzte den Eindruck, dass Patienten ehrliche und klare Worte schätzen. Gerät man aber als Arzt da den oder die Falsche(n) und wird verklagt – dann entzieht einem die Versicherung den Schutz. Hier ist die Politik gefordert, das Versicherungsrecht zu ändern.

In einem späteren Info-Brief nehme ich dazu Stellung, wie Sie sich verhalten können, wenn Sie vermuten, dass Ihrem Arzt bei Ihrer Behandlung ein Fehler unterlaufen ist.

Ihr,

Dr.Karsten MülderChirurg-Durchgangsarzt-UnfallarztKrefelder Str. 7D-10555 BerlinTel: +49-30-391 39 00Fax: +49-30-399 022 89Mail: praxis@muelder.infoWeb: www.dr-muelder.de
P.S: Ich hoffe, der Text hat Sie interessiert.  Themenvorschläge und Kommentare nehme ich gerne entgegen. Kostenloses Abonnement und eventuelle Abbestellung des Info-Briefes 

unter: newsletter@muelder.info. Ich verpflichte mich, die Adressen der Abonnenten auf keinen Fall 

weiterzugeben.

Frühere Info-Briefe finden Sie im Internet auf meiner Web-Präsenz

unter www.dr-muelder.de
-> Zeckenbisse
 ->Der Endoprothesenskandal
-> Grippe-Vogelgrippe-Grippeimpfung
-> Kopfgeld für Kranke?
-> Tagfahrlicht für PKWs
-> Der Fahrradhelm
-> Der Fahrradhelm II
-> Todesfälle nach HPV-Impfung
-> Arztbewertungsportale im Internet
-> Ärztliche Fehler
Rechtlicher Hinweis:Der INFO-BRIEF Dr. Mülder ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung wird auch ohne ausdrückliche Erlaubnis Dritten zugesagt, sofern auf seine Herkunft hingewiesen wird. 
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